
 

 

S A T Z U N G 

über die Benutzung von Obdachlosen- und  

Flüchtlingsunterkünften 

 

Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2 und 

9 des Kommunalen Abgabengesetzes, hat der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen am 

28.06.1993 folgende Satzung beschlossen: 

 

I. Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen- und   

   Flüchtlingsunterkünfte 

 

§ 1 

Rechtsform / Anwendungsbereich 

 

(1) Die Stadt betreibt die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte als gemein-

same öffentliche Einrichtung in der Form einer unselbständigen Anstalten des öf-

fentlichen Rechts. 

 

(2) Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von Obdachlosen von der 

Stadt bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume.  

 

(3) Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unterbringung von Personen nach den §§ 11 

oder 15 Absatz 1 des Gesetztes über die Aufnahme und Unterbringung von 

Flüchtlingen (Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 24.11.1997, GBl. 1997, S. 465) 

von der Stadt bestimmten Gebäude, Wohnungen und Räume. 

 

(4) Die Unterkünfte dienen der Aufnahme der in der Regel der vorübergehenden 

Unterbringung von Personen, die obdachlos sind oder sich in einer außerge-

wöhnlichen Wohnungsnotlage befinden und die erkennbar nicht fähig sind, sich 

selbst eine geordnete Unterkunft zu beschaffen oder eine Wohnung zu erhalten.  

 

 



 2 

 

II. Gemeinsame Bestimmungen für die Benutzung der Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünfte 

 

§ 2 

Benutzungsverhältnis 

 

Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch 

auf die Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft oder auf Zuweisung von Räu-

men bestimmter Art und Größe besteht nicht. Die Stadt ist insbesondere nicht ver-

pflichtet, die Habe des Benutzers, die in der Unterkunft keinen Platz findet, unterzu-

bringen. 

 

§ 3 

Beginn und Ende der Nutzung 

 

(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Benutzer die 

Unterkunft zugewiesen erhält. 

 

(2) Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt durch schriftliche Verfü-

gung der Stadt. Soweit die Benutzung der Unterkunft über den in der Verfügung 

angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benutzungsverhältnis 

mit der Räumung der Wohnung. 

 

Gründe für die Beendigung des Benutzungsverhältnisses sind insbesondere ge-

geben, wenn: 

 

1. Der Eingewiesene sich ein anderes Unterkommen beschafft hat; 

 

2. eine endgültige (vertragliche) wohnungsmäßige Unterbringung durchgeführt 

wird; 

 

3. die Unterkunft im Zusammenhang mit Umbau, Erweiterungs-, Erneuerungs- 

oder Instandsetzungsarbeiten geräumt werden muss; 
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4. bei der angemieteten Unterkunft das Mietverhältnis zwischen der Stadt 

und dem Dritten beendet wird; 

 

5. der Eingewiesene die Unterkunft nicht mehr selbst bewohnt, sie ohne schriftli-

che Zustimmung nicht mehr ausschließlich als Wohnung benutzt oder sie nur zur 

Aufbewahrung seines Hausrates verwendet; 

 

6. die benutzte Unterkunft nach dem Auszug oder Tod von Haushaltsangehören 

unterbelegt ist oder 

 

7. der Benutzer Anlass zu Konflikten gibt, die zu einer Beeinträchtigung der 

Hausgemeinschaft oder zu Gefährdungen von Hausbewohnern und/oder Nach-

barn führen und die Konflikte nicht auf andere Weise beseitigt werden können. 

 

(3) Will der Benutzer einer Obdachlosen- oder Flüchtlingsunterkunft sich über einen 

Zeitraum von mehr als vier Wochen anderweitig aufhalten, so hat er dies recht-

zeitig im voraus der Stadt zu melden. Treten die Gründe für einen länger als 

vierwöchigen anderweitigen Aufenthalt erst während des anderweitigen Aufent-

halts ein, so hat er dies unverzüglich und in jedem Fall noch innerhalb der Frist 

von vier Wochen seit dem letzten Aufenthalt in der Unterkunft der Stadt zu mel-

den. Wird eine Unterkunft über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen vom 

Benutzer selbst nicht bewohnt und hat sich der Benutzer nicht ordnungsgemäß 

abgemeldet, so hat die Stadt das Recht das Benutzungsverhältnis zu beenden 

und die Unterkunft anderweitig zu nutzen bzw. belegen. 

 

§ 4 

Nutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 

 

(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den eingewiesenen Per-

sonen und nur zu Wohnzwecken benutzt werden.  

 

(2) Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Räume samt 

dem überlassenen Zubehör pfleglich zu behandeln. Im Rahmen der durch ihre 

bestimmungsgemäße Verwendung bedingten Abnutzung instandzuhalten und 

nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand herauszugeben, 



 4 

in dem sie bei Beginn übernommen worden sind. Zu diesem Zweck ist ein 

Übernahmeprotokoll aufzunehmen und vom Eingewiesenen zu unterschreiben.  

 

(3) Veränderungen an den zugewiesenen Unterkünften und dem überlassenen Zu-

behör dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Stadt vorgenommen wer-

den. Der Benutzer ist im übrigen verpflichtet, die Stadt unverzüglich von Schä-

den am Äußeren oder Inneren der Räume in der zugewiesenen Unterkunft zu 

unterrichten. 

 

(4) Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung der Stadt, wenn er  

 

1. in die Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen Dritten aufnehmen will, 

es sei denn, es handelt sich um eine unentgeltliche Aufnahme von angemesse-

ner Dauer (Besuch); 

 

2. die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken benutzen will; 

 

3. ein Schild (ausgenommen üblicher Namensschilder), eine Aufschrift oder ei-

nen Gegenstand in gemeinschaftlichen Räumen in oder an der Unterkunft oder 

auf dem Grundstück der Unterkunft anbringen oder aufstellen will; 

 

4. eine Satelliten-Empfangsanlage in oder an der Unterkunft oder auf dem 

Grundstück der Unterkunft anbringen oder aufstellen will; 

 

5. ein Tier in der Unterkunft halten will; 

 

6. in der Unterkunft oder auf dem Grundstück außerhalb vorgesehener Parkein-

stell- oder Abstellplätze ein Kraftfahrzeug aufstellen will; 

 

7. Um-, An- und Einbauten sowie Installationen oder andere Veränderungen in 

der Unterkunft vornehmen will. 

 

(5) Die Zustimmung wird grundsätzlich nur dann erteilt, wenn der Benutzer eine Er-

klärung abgibt, dass er die Haftung für alle Schäden, die durch die besondere 

Benutzung nach (3) und (4) verursacht werden können, ohne Rücksicht auf ei-
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genes Verschulden übernimmt und die Stadt insofern von Schadensersatz-

ansprüchen Dritter freistellt. Es muss darüber hinaus die Gewähr bestehen, dass 

der Benutzer die Haftung bzw. Schadensersatzansprüche auch übernehmen 

kann. Ein Anspruch auf Zustimmung besteht nicht.  

 

(6) Die Zustimmung kann befristet und mit Auflagen versehen erteilt werden. Insbe-

sondere sind die Zweckbestimmungen der Unterkunft, die Interessen der Haus- 

und Wohngemeinschaft sowie die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Bewirt-

schaftung zu beachten.  

 

(7) Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn Auflagen oder sonstige Neben-

bestimmungen nicht eingehalten, Hausbewohner oder Nachbarn belästigt oder 

die Unterkunft bzw. das Grundstück beeinträchtigt werden.  

 

(8) Bei vom Benutzer ohne Zustimmung der Gemeinde vorgenommenen baulichen 

oder sonstigen Veränderungen kann die Stadt diese auf Kosten des Benutzers 

beseitigen und den früheren Zustand wiederherstellen lassen (Ersatzvornahme).  

 

(9) Die Stadt kann darüber hinaus die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den 

Anstaltszweck zu erreichen. 

 

(10) Die Beauftragten der Stadt sind berechtigt, die Unterkünfte in angemessenen 

Abständen und nach rechtzeitiger Ankündigung werktags in der Zeit von 6.00 

Uhr bis 22.00 Uhr zu betreten. Sie haben sich dabei gegenüber dem Benutzer 

auf dessen Verlangen auszuweisen. Bei Gefahr im Verzug kann die Unterkunft 

ohne Ankündigung jederzeit betreten werden. Zu diesem Zweck wird die Stadt 

einen Wohnungsschlüssel zurückbehalten. 

 

§ 5 

Instandhaltung der Unterkünfte 

 

(1) Der Benutzer verpflichtet sich, für eine ordnungsgemäße Reinigung, ausrei-

chende Lüftung und Heizung der überlassenen Unterkunft zu sorgen.  

 

(2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird eine Vorkehrung 
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zum Schutze dieser oder des Grund- stückes gegen eine nicht vorhersehbare 

Gefahr erforderlich, so hat der Benutzer dies der Stadt unverzüglich mitzuteilen.  

 

(3) Der Benutzer haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm ob-

liegenden Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders wenn technische 

Anlagen oder andere Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassene 

Unterkunft nur unzureichend gelüftet, geheizt oder gegen Frost geschützt wird. 

Insoweit haftet der Benutzer auch für das Verschulden von Haushaltsangehöri-

gen und Dritten, die sich mit seinem Willen in der Unterkunft aufhalten. Schäden 

und Verunreinigungen, für die der Benutzer haftet, kann die Stadt auf Kosten 

des Benutzers beseitigen lassen (Ersatzvornahme).  

 

(4) Die Stadt wird die in § 1 genannten Unterkünfte und Hausgrundstücke in einem 

ordnungsgemäßen Zustand erhalten. Der Benutzer ist nicht berechtigt, auftre-

tende Mängel auf Kosten der Stadt zu beseitigen.  

 

§ 6 

Räum- und Streupflicht 

 

Dem Benutzer obliegt die Räum- und Streupflicht nach der örtlichen Satzung über die 

Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der 

Gehwege (Streupflichtsatzung). 

 

§ 7 

Hausordnungen 

 

(1) Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur gegenseitigen Rück-

sichtnahme verpflichtet. 

 

(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzelnen Unterkunft kann die Verwal-

tung besondere Hausordnungen, in denen insbesondere die Reinigung der Ge-

meinschaftsanlagen und -räume bestimmt werden, erlassen.  
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§ 8 

Rückgabe der Unterkunft 

 

(1) Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der Benutzer die Unterkunft 

vollständig geräumt und sauber zurückzugeben. Alle Schlüssel, auch die vom 

Benutzer selbst nachgemachten, sind der Stadt bzw. ihren Beauftragten zu 

übergeben. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Stadt oder einem Be-

nutzungsnachfolger aus der Nichtbefolgung dieser Pflicht entstehen.  

 

(2) Einrichtungen, mit denen der Benutzer die Unterkunft versehen hat, darf er weg-

nehmen, muss dann aber den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Die 

Stadt kann die Ausübung des Wegnahmerechtes durch Zahlung einer ange-

messenen Entschädigung abwenden, es sei denn, dass der Benutzer ein be-

rechtigtes Interesse an der Wegnahme hat.  

 

§ 9 

Haftung und Haftungsausschluss 

 

(1) Die Benutzer haften, vorbehaltlich spezieller Regelungen in dieser Satzung, für 

die von ihnen verursachten Schäden.  

 

(2) Die Haftung der Stadt, ihrer Organe und ihrer Bediensteten gegenüber den Be-

nutzern und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Für Schäden, die sich die Benutzer einer Unterkunft bzw. deren Besucher selbst 

gegenseitig zufügen, übernimmt die Stadt keine Haftung.  

 

§ 10 

Personenmehrheit als Benutzer 

 

(1) Wurde das Benutzungsverhältnis für mehrere Personen gemeinsam begründet, 

so haften diese für alle Verpflichtungen aus diesem als Gesamtschuldner. 

 

(2) Erklärungen, deren Wirkung eine solche Personenmehrheit berühren, müssen 

von oder gegenüber allen Benutzern abgegeben werden.  
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(3) Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Person oder in dem Verhalten eines 

Haushaltsangehörigen oder eines Dritten, der sich mit seinem Willen in der Un-

terkunft aufhält, die das Benutzungsverhältnis berühren oder einen Ersatzan-

spruch begründen, für und gegen sich gelten lassen.  

 

§ 11 

Verwaltungszwang 

 

Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine bestandskräftige 

oder vorläufige vollstreckbare Umsetzungsverfügung vorliegt, so kann die Umset-

zung durch unmittelbaren Zwang nach Maßgabe des § 27 Landesverwaltungsvoll-

streckungsgesetz vollzogen werden. Dasselbe gilt für die Räumung der Unterkunft 

nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses durch schriftliche Verfügung (§ 3 

Abs. 2 Satz 1).  

 

 

III. Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und  

     Flüchtlingsunterkünfte 

 

§ 12 

Gebührenpflicht und Gebührenschuldner 

 

(1) Für die Benutzung der in den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in An-

spruch genommenen Räume werden Gebühren erhoben. 

 

(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Unterkünften unterge-

bracht sind. Personen, die in einer Unterkunft gemeinsam untergebracht sind, 

sind Gesamtschuldner. 

 

§ 13 

Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 

 

(1) Die Höhe der Benutzungsgebühr richtet sich nach dem dieser Satzung als Anla-

ge beigefügten Gebührenverzeichnis. 
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(2) Die Benutzungsgebühr wird als Jahresgebühr festgesetzt. 

 

(3) Bei der Errechnung der Benutzungsgebühr nach Kalendertagen wird für jeden 

Tag der Benutzung 1/360stel der Jahresgebühr zugrundegelegt. 

 

§ 14 

Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit der Zuweisung in die Unterkunft und endet mit 

dem Tag der Räumung. 

 

(2) Die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr entsteht mit dem Beginn des Kalender-

jahres. Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so entsteht die 

Gebührenschuld für den Rest des Kalenderjahres mit dem Beginn der Gebüh-

renpflicht. 

 

§ 15 

Festsetzung und Fälligkeit 

 

 (1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. Sie wird mo-

natlich im voraus mit einem 12tel der Jahresgebühr, spätestens am 3. Werktag 

des Monates, zur Zahlung fällig. 

 

(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, wird die 

Benutzungsgebühr nach den angefangenen Kalendermonaten bzw. Kalenderta-

gen festgesetzt. Für die Fälligkeit gilt Abs. 1, Satz 2. 

 

(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet den Benutzer 

nicht von der Verpflichtung die Gebühren entsprechend Abs. 1 und 2 vollständig 

zu entrichten. 
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IV. Schlussbestimmungen 

 

§ 16 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Anmerkungen:  

 

§§ 1 Abs. 1, 10 Abs. 2, 13 Abs. 1 in der Fassung der Änderungssatzung vom 

06.11.1995, Inkrafttreten: 01.01.1996  

 

§ 1 sowie § 13 Absatz 1 in der Fassung der Änderungssatzung vom 10.07.2000,  

Inkrafttreten: 01.08.2000 

 

§ 13 Abs. 1 in der Fassung der Änderungssatzung vom 19.04.2008, Inkrafttreten: 

01.05.2008 

 

§ 13 Abs 1 in der Fassung der Änderungssatzung vom 14.05.2018, Inkrafttreten: 

03.06.2018 

 

§ 13 Abs. 1 in der Fassung der Änderungssatzung vom 30.01.2023, Inkrafttreten: 

05.02.2023 
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Gebührenverzeichnis  
der Stadt Tuttlingen 

     zur Satzung über die Benutzung von  
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 

     1. Obdachlosenunterkunft "Ludwigstalerstr. 48" (monatlich) 
 

 
Benutzungsgebühr, inkl. Betriebskosten  je Person  365,27 EURO 

 

     2. Obdachlosenunterkunft  " Jetterstraße 41-43" (monatlich) 
 

 
Benutzungsgebühr, inkl. Betriebskosten  je m²  17,11 EURO 

 

     
3. Obdachlosenunterkunft "Katharinenstraße 9" (monatlich) 

 

 
Benutzungsgebühr, inkl. Betriebskosten  je m²  13,56 EURO 

 

     4. Obdachlosenunterkunft "Hölderlinstraße 5" (monatlich) 
 

 
Benutzungsgebühr, inkl. Betriebskosten  je m²  14,49 EURO 

 

     
     5. Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen in zukünftig angemieteten 

 
 

oder beschlagnahmten Gebäuden, Wohnungen oder Räumen 
 

     

 
  

   5.1 Jetterstraße 45-51, Altbau mit ZH, einfache Ausstattung (monatlich) 
 

 
Benutzungsgebühr, inkl. Betriebskosten  je m²  13,79 EURO 

 

 
Benutzungsgebühr (selbstzahler Strom)  je m²  12,39 EURO 

 

     5.2 Altbauwohnungen mit ZH, einfache Ausstattung (monatlich) 
 

 
Benutzungsgebühr, inkl. Betriebskosten  je m²  14,29 EURO 

 

 
Benutzungsgebühr (selbstzahler Strom)  je m²  12,89 EURO 

 

     5.3 Altbauwohnungen mit ZH, neu saniert 
 

(monatlich) 
 

 
Benutzungsgebühr, inkl. Betriebskosten  je m²  15,39 EURO 

 

 
Benutzungsgebühr (selbstzahler Strom)  je m²  13,99 EURO 

 

     5.4 Altbauwohnungen ohne ZH, einfache Ausstattung (monatlich) 
 

 
Benutzungsgebühr (selbstzahler Strom, Heizung)  je m²  9,00 EURO 

 

     5.5 Sammelunterkünfte 
 

(monatlich) 
 

 
Benutzungsgebühr, inkl. Betriebskosten je m² 14,29 EURO 

 
      


